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CDU Lüdenscheid | Friedrichstr. 21 | 58507 Lüdenscheid

An den
Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid
Herrn Sebastian Wagemeyer

per e-mail
                          

Lüdenscheid, 17.01.2024

Antrag zum Haushaltsplan sowie zum Haushaltssicherungskonzept
"10 Punkte für einen ausgeglichenen Haushalt"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wagemeyer,
lieber Sebastian,

wir beantragen, die nachfolgende Beschluss-Empfehlung unter dem Tagesordnungspunkt
„Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einschließlich
Haushaltssicherungskonzept“ in die Ratssitzung am 22. Januar 2024 aufzunehmen.

Beschluss-Empfehlung

Die Verwaltung wird beauftragt, die nachfolgenden 10 Vorschläge zu prüfen und die Ergebnisse
für die weiteren Beratungen der zuständigen Fachausschüsse aufzunehmen:

1.   Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch Steuer-
und KiTa/OGS-Beitragserhöhungen

2.   Kompensation der Kosten/Mehrausgaben, die durch die Sperrung der Rahmede-Talbrücke
entstanden sind bzw. weiter entstehen

3.   Entmietung externer Büroflächen – Erarbeitung Raumkonzept

4.   Zusammenfassung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen
(z.B. im KiTa/OGS-Bereich)

5.   Zentrale Vermietung von Räumlichkeiten unter Berücksichtigung der Förderung von
Vereinen und Verbänden

6.   Digitalisierung von Processed

7.   Nachhaltige Investitionen in den Gebäudebestand (z. B. Energiekostensenkung durch
verstärkte Nutzung von Photovoltaik für Mobilität, Wärme, Strom)

8.   Steuerung der Beteiligungen als Profit- bzw. Cost-Center nach klaren Vorgaben;
Ermöglichung von Einnahmen im eigenen Verantwortungs- bzw. Beeinflussungsbereich

9.   Ausschreibung von KiTa-Trägerschaften / KiTa-Bauträgerschaften (nach vorheriger "Make
or Buy-Prüfung")

10. Berücksichtigung von Vorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt: Neubewertung der
Abschreibungen / geplante Investitionen umsetzen

CDU Ratsfraktion Lüdenscheid

Friedrichstraße 21

58507 Lüdenscheid
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Vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltsplanberatungen sowie der Beratung eines
Haushaltssicherungskonzeptes bringt sich die CDU-Ratsfraktion mit den vorgenannten
Vorschlägen konstruktiv ein. Dies geschieht ganz bewusst vor der Einbringung des Haushaltes
und des Haushaltssicherungskonzeptes, damit ausreichend Zeit für die Beratung in den
Fraktionen und Fachausschüssen besteht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Oliver Fröhling gez. Christoph Weiland
Vorsitzender Geschäftsführer
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zu 1) Beschlussvorschlag zur Beratung im Ausschuss für Beteiligungen,
Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung sowie dem Haupt- und
Finanzausschuss

Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belastungen

Die Verwaltung wird beauftragt, im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes von einer weiteren
Anhebung der Gewerbesteuern sowie der KiTa- und OGS-Beiträge abzusehen.
Die gesetzlich vorgesehene Neubemessung der Grundsteuern wird - wie angekündigt -
aufkommensneutral umgesetzt. Im Folgenden bleiben auch hier die Hebesätze unberührt.

Begründung

Im Vergleich zum Märkischen Kreis und anderen Städten (in ähnlicher Größe) sind die
Menschen in Lüdenscheid bereits heute besonders hoch durch die kommunalen Steuern
belastet.

In den vergangenen Jahren konnte Lüdenscheid auch aufgrund von Steuererhöhungen das
zurückliegende Haushaltssicherungskonzept (HSK) erfolgreich abschließen.
Dabei wurden finanzielle Spielräume vor allem durch höhere Ausgaben genutzt.
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Ziel eines bevorstehenden Haushaltssicherungskonzeptes muss es sein, Einsparungen vor
allem auf der Ausgabenseite zu erzielen, ohne die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im
Vergleich zu den Nachbarkommunen noch weiter zu belasten.

Die Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider haben in
den letzten Jahren im Vergleich zu
Vergleichskommunen mit hoher Schuldenbelastung wie
Solingen oder Remscheid bzw. dem Märkischen Kreis
zu einer im Vergleich sehr niedrigen pro-Kopf-
Verschuldung beigetragen. Allerdings führen höhere
Steuer- und Abgabensätze nach herrschender Meinung
ab einem bestimmten Punkt zu Minder- statt zu
Mehreinnahmen. Das liegt unter anderem an
"Abwanderungseffekten". Gerade bei einer Kommune
wie Lüdenscheid, deren Standortfaktoren nicht zuletzt
durch die Verkehrssituation in den letzten Jahren stark
beeinträchtigt worden sind, darf die weitere Anhebung
von Steuern und Abgaben nicht zu einem negativen
Effekt führen.
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zu 2) Beschlussvorschlag zur Beratung im Bau- und Verkehrsausschuss sowie Haupt-
und Finanzausschuss

Kompensation der Kosten/Mehrausgaben, die durch die Sperrung der Rahmede-
Talbrücke entstanden sind bzw. weiter entstehen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die vor diesem Hintergrund entstandenen
Kosten/Mehrausgaben vollumfänglich zu erfassen und bei der Autobahn GmbH geltend zu
machen - bei weiterer Ablehnung der Kostenübernahmen auch auf dem juristischen Weg.

Begründung:

Schon das Bürgerliche Gesetzbuch sieht für den Schadensersatz eine klare Regelung vor:
„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das

Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen

zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“

Es gibt seitens der Bundesregierung bzw. der Autobahn GmbH aktuell keine finanzielle
Entschädigung für
- Personal- und Sachkosten, die bei Feuerwehrleuten, im Bau- und Verkehrsbereich sowie in

anderen Bereichen der Verwaltung (z.B. Teilnahme hochrangiger Vertreter an Arbeits- und
Lenkungskreisen etc.) entstehen

- Straßenschäden, die außerhalb der Bedarfsumleitung durch Anwohnerstraßen von externen
Verkehrsteilnehmern verursacht werden (z. B. Im Olpendahl, Brockhauser Weg,
Fontanestraße)

Es ist den Ratsvertretern in öffentlichen Ausschuss- und Ratssitzungen mehrfach zugesagt
worden, dass alle Kosten, die der Stadt Lüdenscheid im Zusammenhang mit der Sperrung der
Rahmede-Talbrücke entstehen, separat erfasst werden, um diese entsprechend gelten zu
machen. Es ist nun an der Zeit, dass endlich die entsprechenden Erstattungsbeträge dem
Lüdenscheider Haushalt zufließen.

Dass die Lüdenscheider Bevölkerung nicht nur die täglichen Belastungen durch Stau und Lärm,
sondern auch noch die Kosten für verstärkten Personaleinsatz, die höhere Abnutzung von
Straßen oder eine zusätzliche Feuerwache selbst tragen sollen, ist nicht hinnehmbar. Eine
„Imagekampagne“, die die Autobahn GmbH mit einem hohen sechsstelligen Betrag pro Jahr
über das Brückenbüro freiwillig finanziert, bringt hier leider keinen Mehrwert.

Zudem sollte geprüft werden, welche Hilfestellung Menschen zur Geltendmachung von
Schadensersatz gegeben werden kann, die durch die Verkehrsbelastung über die Maßen
belastet sind (è eventuell über das Brückenbüro).
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zu 3) Beschlussvorschlag zur Beratung im Bau- und Verkehrsausschuss sowie Haupt-
und Finanzausschuss

Entmietung externer Büroflächen – Erarbeitung Raumkonzept

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ein umfassendes und vollständiges Raumkonzept für alle
Verwaltungsbereiche zu erarbeiten (bei Bedarf mit externer Hilfe) und in diesem Zuge ein
Konzept zur mittel- bis langfristigen Entmietung externer Büroflächen zu entwickeln und dem
Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen. Hierbei ist selbstverständlich sicherzustellen, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung über moderne und optimal
ausgestattete Arbeitsplätze verfügen, aber auch dem Wunsch nach mobilem Arbeiten
Rechnung getragen wird.

Begründung:

Die Stadt Lüdenscheid hat für einen siebenstelligen Betrag pro Jahr externe Büroflächen
angemietet. Diese Beträge können unter den folgenden Gesichtspunkten eingespart werden.

a) Zielgerichtete Umsetzung des Mobilen Arbeitens: Aktuell wird für jeden mobilen Arbeitsplatz
ein Arbeitsplatz innerhalb der Verwaltung benötigt, um mobil arbeiten zu können. Die
technischen Voraussetzungen sind dafür zu schaffen, dass „echtes“ mobiles Arbeiten
möglich ist. Darüber hinaus sollen die vor Ort anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Verwaltung einen modernen Arbeitsplatz vorfinden. Ziel sollte sein, dass im Rahmen
des „desk sharing“ (wo dies von den Abläufen und Aufgaben möglich ist) Raumkapazitäten
reduziert werden können. Hier ist ein umfängliches Konzept gemeinsam mit dem Personalrat
zu erarbeiten, um auch dem großen Wunsch der Beschäftigten nach mobilem Arbeiten
entsprechend zu können.

b) In unmittelbarer Nähe zum Rathaus stehen bekanntlich Gebäude leer. Das Forum befindet
sich mittlerweile sogar im Eigentum der Stadt Lüdenscheid und könnte zum Verwaltungs-
und Dienstleistungszentrum entwickelt werden. Die heutigen Mietausgaben sollten zukünftig
in das Eigentum der Stadt Lüdenscheid investiert werden. Auf lange Sicht ist die Nutzung
von Eigentum in jedem Fall günstiger als die Anmietung an anderer Stelle. Die
Stadtverwaltung hat - vor allem nach dem Kauf des Forums - alle Möglichkeiten dazu, die
Nutzung eigener Büroflächen in unmittelbarer Nähe zum Rathaus zu schaffen.

Das Sauerland-Center konnte vor allem mit dem Jobcenter als Mieter der öffentlichen Hand
als Leerstandsimmobilie „reaktiviert“ werden und ist ein positives Beispiel für die Entwicklung
einer ehemaligen „Problem-Immobilie“.
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zu 4) Beschlussvorschlag für den Schulausschuss und den Jugendhilfeausschuss

Zusammenfassung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine einheitliche Satzung für KiTa- und OGS-Gebühren
unter Berücksichtigung der folgenden Gesichtspunkte zu überarbeiten:

- einheitliche Ermittlung von Gebühren in einer einzigen Beitragsstelle

- Vorschläge zur Vereinfachung der Ermittlung/Berechnung von Beiträgen - z. B. durch
Reduzierung der Einkommensstufen, Abschaffung der Geschwisterkindbeiträge, …

- Vorerfassung/Vorabberechnung der Beiträge - z. B. durch die eingesetzte KIVAN-Software

Begründung:

Zwei Satzungen regeln - nach denselben Einkommenskriterien - die Gebühren für die OGS-
und KiTa-Beiträge. Dabei gibt es Wechselwirkungen zwischen den Satzungen. Und dennoch
kann es dazu kommen, dass zwei Mal das Einkommen bzw. die Änderungen des Einkommens
an unterschiedlichen Stellen in der Verwaltung angegeben/gemeldet werden müssen - jeweils
mit dem Hinweis des Geschwisterkindes in OGS bzw. KiTa. An beiden Stellen werden dann
jeweils die Gebühren über dieselbe Berechnung des Einkommens unter jeweiliger Anwendung
der Beitragsstaffel ermittelt.

Kommt es zu Veränderung von Einkünften, kann das ganze Procedere von vorne losgehen.

Je einheitlicher und transparenter das Verfahren, desto weniger Arbeit fällt für die Verwaltung
an. Je weniger Änderungen im Laufe der Beitragszeit notwendig werden (aufgrund von
reduzierten Einkommensstufen), desto weniger Arbeitsaufwand entsteht innerhalb der
Verwaltung. Gleichzeitig steigen Transparenz und Service für die Gebührenpflichtigen.

Die im Kita-Bereich eingesetzte KIVAN Software ermöglicht die Berechnung des Beitrags bei
Abschluss des Betreuungsvertrags (https://www.kivan.de/abrechnung/).
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zu 5) Beschlussvorschlag für den Kulturausschuss

Zentrale Vermietung von Räumlichkeiten unter Berücksichtigung der Förderung von
Vereinen und Verbänden

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine zentrale Anlaufstelle für die Vermietung von
Räumlichkeiten, die sich im Eigentum der Stadt befinden, zu schaffen und dabei die Förderung
von Vereinen und Verbänden zu berücksichtigen.

Begründung:

In den städtischen Gebäuden, vor allem in den Kultureinrichtungen, stehen Räumlichkeiten zur
Anmietung zur Verfügung.

Die Kosten für die Vermietung von Räumlichkeiten des Kulturhauses überstiegen in den letzten
Jahren allerdings die Höhe der Einnahmen in dieser Haushaltsposition.

Auf der Webseite des Kulturhauses wird das Angebot der Räumlichkeiten dargestellt. Ein
Anfrageformular ist ebenfalls vorhanden. Für andere kommunale Einrichtungen besteht diese
Möglichkeit aktuell nicht. Um die bestehenden Ressourcen besser nutzen zu können und die
Attraktivität (Bürgerservice) zu erhöhen, bietet eine zentrale Anlaufstelle für interessierte Mieter
aller städtischen Räumlichkeiten einen deutlichen Vorteil und Optimierungspotential.

Darüber hinaus soll die Möglichkeit geprüft werden, Lüdenscheider Vereinen und Verbänden für
die Durchführung von Kulturveranstaltungen die Räumlichkeiten zu vergünstigten Konditionen
zur Verfügung zu stellen. Dabei ist zu bedenken, dass jedes Konzert, jede Theateraufführung
und jede künstlerische Darbietung, die keine weiteren finanziellen Mittel der Stadt beansprucht,
das kulturelle Leben in unserer Stadt bereichert und zur Attraktivitätssteigerung beiträgt.

Es gibt seitens der Vereine, Unternehmen, Institutionen, Künstlern etc. ein großes Interesse an
der Nutzung von Räumlichkeiten in den Kultureinrichtungen der Stadt Lüdenscheid. Die
bestehenden Ressourcen sollten dafür genutzt werden, hier ein möglichst breites Angebot zu
schaffen, zahlreiche Veranstaltungen zu ermöglichen und mit den Mieteinnahmen künftig auch
Erträge zu erzielen.
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zu 6) Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und
Verwaltungsmodernisierung

Digitalisierung von Prozessen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Digitalisierung von Prozessen voranzutreiben und ein
Konzept vorzustellen, dass sich u. a. auf die folgenden Gesichtspunkte bezieht:
- ein Digitales Formularmanagement
- ein Enterprise Content Management (Dokumenten Management System)
- eine E-Akte / Workflows innerhalb von Verwaltungsprozessen
- ein medienbruchfreies, digitales Angebot von Dienstleistungen im Rahmen des

Bürgerservices

Der Bürgerservice soll erhöht und der Verwaltungsaufwand für wiederkehrende Prozesse durch
IT unterstützt und verschlankt werden.

Begründung:

Am 18. August 2017 ist das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu
Verwaltungsleistungen – auch Onlinezugangsgesetz (OZG) genannt – in Kraft getreten. Mit
diesem wurden Bund und Länder verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 über
Verwaltungsportale auch elektronisch anzubieten. Mittlerweile gibt es neue Ziele: Nachdem die
Umsetzungsfrist für das OZG nicht gehalten werden konnte, wurde 2023 mit dem OZG 2.0 die
Digitalisierung der Verwaltung zum Dauerprojekt erklärt. Außerdem neu ist, dass es ein
zentrales Bürgerkonto geben soll. Darüber hinaus wird die Schriftform elektronisch ersetzt.

Viele Formulare gibt es - Stand heute - noch nicht in digitaler Form. Es ist für alle Beteiligten
(Antragstellende wie Bearbeitende) eine Erleichterung, wenn Formulare - z. B. im ersten Schritt
als PDF Datei mit Pflichtfeldern, Erläuterungen etc. zur Verfügung gestellt werden könnten, um
eine vereinfachte Bearbeitung von schriftlichen Dokumenten zu ermöglichen. Für Bürgerinnen
und Bürger wäre es beispielsweise wünschenswert, dass Personenstandsurkunden online
angefordert, per PayPal bezahlt und an die Meldeadresse versendet werden können. Genauso
könnte die An-, Ab- und Ummeldung eines Hundes vollständig über das Internet erfolgen.

Selbst Prozesse wie die Gewerbeanmeldung, die prinzipiell elektronisch möglich sind, scheitern
häufig an unterschiedlichen Systemen („Medienbrüchen“) oder inkonsistenten
Datenbanken/Programmierungen.

Über eine einheitliche elektronische Aktenführung können Verwaltungsprozesse synchronisiert
werden: Anstatt eine Papier-Akte nacheinander durch unterschiedliche Fachdienste laufen zu
lassen, kann eine elektronische Akte zeitgleich von verschiedenen Fachdiensten bearbeitet
werden. Workflows unterstützen dort, wo eine Bearbeitung in aufeinander aufbauenden
Schritten nötig ist. Ein Enterprise Content Management Systeme kann neben Dokumenten auch
Fotos oder Videodateien zentral ablegen und den Zugriff von verschiedenen Seiten
ermöglichen.
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zu 7) Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
        und den Bau- und Verkehrsausschuss

Nachhaltige Investitionen in den Gebäudebestand (z. B. Energiekostensenkung durch
verstärkte Nutzung von Photovoltaik für Mobilität, Wärme, Strom)

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Umsetzung der Anforderungen des
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu entwickeln. Bei allen aktuell anstehenden Investitionen
sind Möglichkeiten zu prüfen, bei denen - z. B. durch die Installation einer Photovoltaik-Anlage -
durch die Eigenerzeugung und -nutzung von Energie auf Dauer Kosten eingespart werden
können.

Begründung:

Das „Heizungsgesetz“ stellt nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Stadt
Lüdenscheid vor erhebliche Herausforderungen.

Neben den Neubau-Anforderungen, die schon aktuell umgesetzt werden müssen, wird es in
den kommenden Jahren verstärkt zu der Herausforderung kommen, bestehende Öl- und
Gasheizsysteme durch regenerative Energiequellen zu ersetzen.

Überall dort, wo die Installation von Photovoltaik-Anlagen aktuell ohnehin durch anstehende
Arbeiten im Bereich der Elektrik, der Fassaden- oder Dachsanierung unter vereinfachten
Bedingungen möglich ist, sollte diese angegangen werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wirkungsgrad einzelner Module in den letzten Jahren
stark gestiegen ist, während das Gewicht und die Kosten für Anschaffung und Installation - im
Unterschied zu anderen Baudienstleistungen - kontinuierlich gesunken sind.

Da ein erhöhter Stromverbrauch - durch die verstärkte Nutzung von Wärmepumpen oder
Stromdirektheizungen - ohnehin absehbar ist, sollten bereits heute anstehende
Baumaßnahmen und Gerüste dazu genutzt werden, mit moderatem Mehraufwand den
regenerativ selbst erzeugten Strom für den heutigen, wie den Energiebedarf der Zukunft, zu
verwenden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele Gebäude vor allem in den Zeiten genutzt werden, in
denen die Solar-Energie zur Verfügung steht und in einem hohen Maße den Strom erzeugen
kann, der benötigt wird (hoher Autarkie-Grad).

Weiterhin gibt es zahlreiche Förderprogramme für kommunale Investitionen in Photovoltaik-
Anlagen, die genutzt werden könnten.
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zu 8) Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und
Verwaltungsmodernisierung

Steuerung der Beteiligungen als Profit- bzw. Cost-Center nach klaren Vorgaben;
Generierung von Einnahmen im eigenen Verantwortungs- bzw. Beeinflussungsbereich

Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwiefern sich Zuschüsse an Beteiligungen
durch die Generierung von Einnahmen im eigenen Verantwortungs- und Beeinflussungsbereich
der Gesellschaft ersetzen oder teilweise kompensieren lassen.

Begründung:

Die Gesellschaften, an denen die Stadt Lüdenscheid beteiligt ist, sind hinsichtlich ihrer
Ertragskraft sehr unterschiedlich. So gibt es auch, je nach Aufgabenstellung, unterschiedliche
Zuschussbedarfe seitens der Stadt.

Einige Beteiligungen (LüWo AG, Seniorenheim Weststraße gGmbH,…) agieren heute
erfolgreich als „Profit Center“. Sie generieren Einnahmen, mit denen sie ihre Kosten decken und
darüber hinaus Erträge abführen bzw. in ihrem Tätigkeitsbereich reinvestieren können.

Vor allem für die neue Stadtentwicklungsgesellschaft, als auch für die LSM GmbH sollte auf
diese positiven Erfahrungen zurückgegriffen werden.

Bereits in der Sitzung vom 29. Mai 2021 hat der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt
Lüdenscheid die Vermarktung von öffentlichen Werbeflächen unter der Beteiligung der LSM
GmbH beschlossen. Die aktuell überschaubaren Einnahmen könnten künftig durch eine
Erweiterung des Angebotes, z.B. durch digitale Werbeträger, deutlich gesteigert werden. Die
höheren Einnahmen könnten direkt der LSM GmbH zufließen, die damit einen spürbar höheren
Deckungsbeitrag erreicht. Eine Verringerung des städtischen Zuschussbedarfs für
Personalkosten oder Veranstaltungen wie das Bautz-Festival oder die Lichtrouten wäre die
Folge.

Eine „Sonderrolle“ nimmt das EGC ein, da hier zur Förderung von Existenzgründungen und
jungen Unternehmen seitens der Stadt Lüdenscheid auf Pachteinnahmen verzichtet wird.
Würde die Stadt hier die volle Gebäudepacht berechnen, hätte das wirtschaftliche
Schwierigkeiten sowie eine Einschränkungen der aktuellen Fördermöglichkeiten zur Folge (u. a.
höhere Mieten). Die Gesellschaft kann sämtliche Kosten für die Instandhaltung und
Modernisierung tragen und Gewerbeflächen an Institute oder Unternehmen zu moderaten
Konditionen vermieten. Damit trägt sie aktiv zur Förderung der heimischen Wirtschaft und zum
Steueraufkommen der Stadt Lüdenscheid bei, so dass sich insgesamt ein wirtschaftlicher
Nutzen ergibt.
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zu 9) Beschlussvorschlag für den Jugendhilfeausschuss

Ausschreibung von KiTa-Trägerschaften / KiTa-Bauträgerschaften (nach vorheriger
"Make or Buy-Prüfung")

Die Stadtverwaltung wird beauftragt
a) neue KiTa-Trägerschaften in der Zukunft auszuschreiben
b) für die Investition in neue Kindertagesstätten/Einrichtungen dasselbe Prüfverfahren

anzuwenden wie im Vorfeld der KiTa-Bauträgerentscheidung für die „Hintere Parkstraße“ /
     „Kita Lenneteich“
c) jedes Jahr in einer Übersicht darzustellen, in welcher Höhe freiwillige Zuschüsse an die

jeweiligen Träger ausgezahlt werden und welche finanziellen Verpflichtungen über welche
Laufzeiten für die Stadt Lüdenscheid bestehen. Hierin sollen auch die indirekten   

     Mietkostenzuschüsse (an die Träger) enthalten sein

Begründung:

Der Ausbau der KiTa-Betreuung hat die Stadt Lüdenscheid in den letzten Jahren finanziell
erheblich belastet. Gegenüber dem Jahr 2016 haben sich die freiwilligen Zuschüsse von
611.000 Euro auf über 2 Millionen Euro vervielfacht. Aufgrund der gesetzlichen
Rahmenbedingungen muss dabei unterstrichen werden, dass ein Betrieb durch die Stadt
Lüdenscheid in Eigenregie höhere Kosten verursachen würde als die so genannten „freiwilligen
Zuschüsse“. Die Priorität bei einer Vergabe muss in jedem Fall auf dem pädagogischen
Konzept der jeweiligen Einrichtung bzw. des Trägers liegen. Dennoch muss konstatiert werden,
dass in den letzten Jahren vielfach die Trägerschaft für neue Kindertageseinrichtungen an
Lüdenscheid vergeben worden ist, die keinen Eigenanteil im Rahmen der Bestimmungen des
Kinderbildungsgesetzes beisteuern. Ob bei der Auswahl eines KiTa-Trägers eine
Ausschreibung zu erfolgen hat, wird in den letzten Jahren zunehmend diskutiert: In Bezug auf
den Bereich der Leistungserbringung sind in jedem Fall die gesetzlichen Anforderungen des
SGB VIII bezüglich Trägerpluralität oder dem Wunsch- und Wahlrecht des
Leistungserbringenden zu berücksichtigen (vgl. u. a. OVG Münster 12B1390/04).

Vielmehr ist es aus Sicht von Eltern oder kommunalen Gremien gewünscht, dass eine Auswahl
zwischen verschiedenen Trägern erfolgen kann. Im Märkischen Kreis ist dieses Verfahren
gängige Praxis. Neben dem pädagogischen Konzept kann hierbei auch der Eigenanteil eines
Trägers ein Auswahlkriterium sein.
Die Errichtung der KiTas „Hintere Parkstraße“ bzw. „Lenneteich“ verbunden mit der Vorab-
Prüfung ist vorbildlich für die weiteren Entscheidungen bei der Errichtung und evtl. Vermietung
von Kindertagesstätten. Auch hier haben verschiedene Erfahrungen aus dem Märkischen Kreis
gezeigt, dass KiTa-Träger Erfahrungen mit Bauträgern mit einbringen können.
Die freiwilligen Zuschüsse sind zuletzt in den Jahren 2020 bzw. 2021 gegenüber den
zuständigen Gremien dargestellt worden. Die Fortschreibung dieser Aufstellungen ist seitens
der Verwaltung bereits zugesagt worden; bezogen auf die Transparenz des Haushaltes ist es
zwingend notwendig, dass die Entscheider fortlaufend über die Verteilung von Haushaltsposten
informiert sind.
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zu 10) Beschlussvorschlag Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Beteiligungen,
Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung bzw. für den Haupt- und
Finanzausschuss

Berücksichtigung von Vorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt: Neubewertung der
Abschreibungen / geplante Investitionen umsetzen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt
a) sicherzustellen, dass Ermächtigungen, die für ein Haushaltsjahr vorgesehen sind, künftig zu

90 Prozent umgesetzt werden und diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen
b) Ermächtigungen nur dann zu übertragen, wenn vorab eine Neukalkulation erfolgt und der

Zeitpunkt der Ausgabe fest terminiert ist
c) die Abschreibungen der Stadt Lüdenscheid neu zu bewerten und anzupassen

Begründung:

Zur Begründung wird auf den Bericht zur „Überörtlichen Prüfung der Stadt Lüdenscheid im Jahr
2021“ (Vorlage 215/2022) der gpa NRW verwiesen.

„Bei der Stadt Lüdenscheid konnten in der Regel weniger als die Hälfte der fortgeschriebenen
Haushaltsansätze für investive Auszahlungen in Anspruch genommen werden. Personelle Eng-
pässe im Hoch- und Tiefbau, fehlende freie Kapazitäten bei Baufirmen oder zeitliche Verzöge-
rungen bei der Akquise von Fördermitteln haben zu erheblichen Verzögerungen und steigenden
Ermächtigungsübertragungen geführt. Investive Auszahlungen sollten daher an den Umset-
zungsmöglichkeiten und den personellen Ressourcen ausgerichtet werden.“ (Seite 6) (…)

„2016 bis 2019 hat die Stadt lediglich rund ein Drittel des fortgeschriebenen Ansatzes in
Anspruch genommen.“ (Seite 67) (…)

„Empfehlung: Die Stadt Lüdenscheid sollte die Planung der investiven Auszahlungen
verstärkt an den Umsetzungsmöglichkeiten und den personellen Ressourcen
ausrichten.“ (Seite 67)

„Seit der Eröffnungsbilanz 2009 ist in Lüdenscheid ein kontinuierlicher Vermögensverzehr der
Verkehrsflächen zu erkennen. Dieser Wertverlust ist besonders hoch, da die Nutzungsdauer
von der Stadt im Rahmen der Möglichkeiten besonders vorsichtig und kurz gewählt wurde.
Diese kurze Nutzungsdauer verursacht jedes Jahr hohe Abschreibungen. Die durchschnittliche
Abschreibung je qm beträgt 2019 in Lüdenscheid 2,04 Euro, im interkommunalen Vergleich liegt
der Median bei 1,67 Euro je qm.“ (Seite 203) (…)

„Empfehlung: Die Stadt Lüdenscheid sollte die Gesamtnutzungsdauer des
Anlagevermögens Verkehrsflächen entsprechend der technischen Nutzungsdauer
wählen um den bilanziellen Wert möglichst realistisch abzubilden.“ (Seite 216)
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Der Bürgermeister 
 
58507 Lüdenscheid, Rathausplatz 2, Telefon: 02351 17-0 
E-Mail: post@luedenscheid.de, www.luedenscheid.de 

 
 
 

 

Stadtverwaltung – 58505 Lüdenscheid 

Öffnungszeiten:  
montags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr 
donnerstags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr 
Darüber hinaus können individuelle Termine vereinbart werden! 
 
 
 
 

Sparkasse an Volme und Ruhr (BLZ 450 500 01) 1040 
IBAN: DE86 4505 0001 0000 0010 40 / BIC: WELADE3HXXX 
 
Volksbank in Südwestfalen eG (BLZ 447 615 34) 78 11 000 700 
IBAN: DE20 4476 1534 7811 0007 00 /  BIC: GENODEM1NRD 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA-Lastschriftverfahren: 
DE21ZZZ00000032280 

 

 

 
An alle  
Ratsmitglieder 
 

 

Fachdienst Finanzen, 

Steuern und Beteiligungen 
Rathausplatz 2b 
 
Frau Weichler 
Zimmer: 261/2. OG 

 
Telefon: 02351 17-1290 
Telefax: 02351 17-1723 
sabine.weichler@luedenscheid.de 

 

     22.03.2024 
 

Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2024/2025 
Unterlagen zur Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 15.04.2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur Sitzung des Rates am 15.04.2024 werden auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Haupt- 
und Finanzausschusses folgende Unterlagen zur Beschlussvorlage 046/2024 übersandt:  
 

· neue Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Doppelhaushaltes 2024/2025 mit Begrün-
dung aufgrund Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses (die der Beschluss-
vorlage 052/2024 beigefügte Änderungsliste verliert ihre Gültigkeit) 

· neue Änderungsliste zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2024/2025 mit Auswirkungen auf die 
Folgejahre und das Gesamtergebnis aufgrund Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanz-
ausschusses (die der Beschlussvorlage 052/2024 beigefügte Änderungsliste verliert ihre Gül-
tigkeit) 

· Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 

· Ergebnis- und Finanzplan 2024/2025. 
 
Auf Basis der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.03.2024 wird die 1. Er-
gänzung zur Beschlussvorlage 052/2024/1 bezüglich des Antrages der CDU-Fraktion vom 17.01.2024 
(10 Punkte für einen ausgeglichenen Haushalt) vorgelegt, da zu Punkt 4 „Zusammenfassung und Ver-

einfachung von Verwaltungsprozessen“ ein neuer Beschluss gefasst wurde. 
 
Sollten Sie noch Fragen zu diesem Schreiben haben, stehen Ihnen Frau Gerlach (Telefonnummer 
02351 17-1434) und ich (Telefonnummer 02351 17-1290) gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Weichler 

 
Sabine Weichler 



Änderungsliste zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/2025 Stand: 22.03.2024

hier: Veränderungen in den Jahren 2024 und 2025

Produkt Kurzbezeichnung Konto Auftrag Bezeichnung Begründung
Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu

Erträge (=Einzahlungen)

01.02.02 Steuerungsunt. Verwaltungsleitung 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 77.000 € 16.882 € 93.882 € 48.100 € 5.451 € 53.551 € Beschluss HFA am 18.03.2024
01.05.01 Logistische Dienste 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 31.220 € 31.220 € 0 € 0 € 0 € Beschluss HFA am 18.03.2024
01.07.02 Personalbetreuung 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 25.000 € 2.352 € 27.352 € 13.000 € 59 € 13.059 € Beschluss HFA am 18.03.2024
01.10.03 Bereitstellungsimmobilien 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 200.000 € -49.197 € 150.803 € 0 € 0 € 0 € Beschluss HFA am 18.03.2024
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 30.636 € 30.636 € 0 € 18.149 € 18.149 € Beschluss HFA am 18.03.2024
02.01.04 Überwach. fließender Straßenverk. 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 37.284 € 37.284 € 0 € 32.990 € 32.990 € Beschluss HFA am 18.03.2024
02.02.01 Einwohnerangelegenheiten 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 35.431 € 35.431 € 0 € 34.844 € 34.844 € Beschluss HFA am 18.03.2024
02.02.02 Bürgerservice gesetzl. Aufgaben 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 2.084 € 2.084 € 0 € 2.049 € 2.049 € Beschluss HFA am 18.03.2024
02.02.03 Bürgerservice freiwillige Aufgaben 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 3.334 € 3.334 € 0 € 3.279 € 3.279 € Beschluss HFA am 18.03.2024
02.03.02 Wahlen 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 833 € 833 € 0 € 819 € 819 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.02 Hauptschulen 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 34.500 € -6.108 € 28.392 € 30.000 € 1.935 € 31.935 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.04 Zeppelin-Gymnasium 4141275 6141275 LZ Belastungsausgleich G9 0 € 9.803 € 9.803 € 0 € 9.803 € 9.803 € Beschluss KZG am 19.02.2024
03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium 4141275 6141275 LZ Belastungsausgleich G9 0 € 10.236 € 10.236 € 0 € 10.236 € 10.236 € Beschluss SCA am 19.02.2024
03.01.06 Bergstadt-Gymnasium 4141275 6141275 LZ Belastungsausgleich G9 0 € 12.254 € 12.254 € 0 € 12.254 € 12.254 € Beschluss SCA am 19.02.2024
03.01.07 Gesamtschule 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 33.600 € -33.600 € 0 € 22.800 € -22.800 € 0 € Beschluss HFA am 18.03.2024
04.05.02 Ausstellungsprojekte Museum 4148332 6148332 Zuw. Kulturstiftung Zero-Projekt 0 € 0 € 0 € 0 € 91.290 € 91.290 € Beschluss KUA am 22.02.2024
05.02.04 Integrationsangelegenheiten 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 33.800 € -1.710 € 32.090 € 22.900 € -1.268 € 21.632 € Beschluss HFA am 18.03.2024
06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 4141500 6141500 Landeszuweisungen Kibiz 16.080.000 € 760.000 € 16.840.000 € 17.300.000 € 385.000 € 17.685.000 € Beschluss HFA am 18.03.2025
06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 4141548 6141548 LZ Alltagshelfer in Kitas 0 € 810.000 € 810.000 € 0 € 817.500 € 817.500 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen 4141548 6141548 LZ Alltagshelfer in Kitas 0 € 180.000 € 180.000 € 0 € 180.000 € 180.000 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 45.500 € -421 € 45.079 € 0 € 28.951 € 28.951 € Beschluss HFA am 18.03.2024
06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 4711200  - Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € Beschluss AUK am 28.02.2024
06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendl. und Fam. 4481510 6481510 Verwaltungskostenpauschale UMA 136.000 € 34.000 € 170.000 € 114.000 € 56.000 € 170.000 € Beschluss JHA am 20.02.2024
08.01.01 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 61.000 € -26.419 € 34.581 € 53.000 € -29.331 € 23.669 € Beschluss HFA am 18.03.2024
13.01.01 Freiraumplanung u. Waldwirtschaft 4711200  - Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € Beschluss AUK am 28.02.2024
15.01.02 Wirtschaftsförderung 4141612 6141612 LZ Zukunftsfähige Innenstädte 85.513 € 38.652 € 124.165 € 85.513 € -23.944 € 61.569 € Beschluss HFA am 18.03.2024
Summe 16.811.913 € 1.957.546 € 18.769.459 € 17.689.313 € 1.673.266 € 19.362.579 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01 07 02 Personalbetreuung 5121000 7121000 Beiträge VK Versorgungsempfänger 6.437.000 € 627.000 € 7.064.000 € 6.694.000 € 652.000 € 7.346.000 € Beschluss BFV am 01.03.2024
01.09.01 Orga und IT 5412100 7412100 Geschäftsaufwand Fachdienste 120.000 € 11.000 € 131.000 € 129.000 € 0 € 129.000 € Beschluss BFV am 01.03.2024
01.09.01 Orga und IT 5429000 7429000 Externe Soft-/Hardwarenutz. 677.000 € 14.875 € 691.875 € 730.000 € 14.875 € 744.875 € Beschluss BFV am 01.03.2024
01.10.03 Bereitstellungsimmobilien 5255040 7255040 Prüfung elektrischer Geräte 0 € 35.000 € 35.000 € 42.000 € 0 € 42.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
01.10.06 Baubetreuung 5215322 7215322 FW Brüninghausen 0 € 132.000 € 132.000 € 0 € 0 € 0 € Beschluss BVA am 15.02.2024
01.10.06 Baubetreuung 5215325 7215325 FW Stadtmitte 0 € 166.000 € 166.000 € 0 € 0 € 0 € Beschluss BVA am 15.02.2024
01.10.06 Baubetreuung 5422710 7422710 Miete Feuerwehrgebäude 0 € 18.700 € 18.700 € 0 € 37.400 € 37.400 € Beschluss BVA am 15.02.2024
01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5215040 7215040 Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen 800.000 € 50.000 € 850.000 € 800.000 € 0 € 800.000 € Beschluss BVA am 15.02.2024
01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5215201 7215201 Adolf-Kolping-Schule 0 € 70.000 € 70.000 € 0 € 0 € 0 € Beschluss BVA am 15.02.2024
01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5215217 7215217 Alternativstandort Westschule 0 € 160.000 € 160.000 € 0 € 0 € 0 € Beschluss HFA am 18.03.2024
01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5215232 7215232 Bergstadt-Gymnasium 45.000 € -45.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € Beschluss BVA am 15.02.2024
01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5255040 7255040 Prüfung elektrischer Geräte 0 € 47.000 € 47.000 € 42.000 € 0 € 42.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5291605 7291605 Aufwand für Gutachten extern 0 € 75.000 € 75.000 € 0 € 0 € 0 € Beschluss HFA am 18.03.2024
01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5422720 7422720 Container Westschule 0 € 122.000 € 122.000 € 0 € 120.000 € 120.000 € Dringlichkeitsentscheidung vom 22.03.2024
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr 5241270 7241270 Wartung, Reparatur Warnsysteme 7.000 € 15.000 € 22.000 € 7.000 € 5.000 € 12.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024

2024 2025

Seite 1



Produkt Kurzbezeichnung Konto Auftrag Bezeichnung Begründung
Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu

2024 2025

03.01.01 Grundschulen 5237200 7237200 Schülerbeförderungskosten 787.750 € 500.000 € 1.287.750 € 787.750 € 600.000 € 1.387.750 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.01 Grundschulen 5291265 7291265 Alternativstandort Westschule 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.01 Grundschulen 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 7.370 € 7.370 € 0 € 17.160 € 17.160 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.02 Hauptschulen 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 660 € 660 € 0 € 1.320 € 1.320 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.03 Realschulen 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 1.650 € 1.650 € 0 € 2.640 € 2.640 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.04 Zeppelin-Gymnasium 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 660 € 660 € 0 € 1.320 € 1.320 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 660 € 660 € 0 € 1.320 € 1.320 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.06 Bergstadt-Gymnasium 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 660 € 660 € 0 € 1.320 € 1.320 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.07 Adolf-Reichwein-Gesamtschule 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 660 € 660 € 0 € 1.320 € 1.320 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.02.01 Ganzt. Förder-/Betreuungsangebote 5318232 7318232 Zuschuss OGS 0 € 231.644 € 231.644 € 0 € 287.986 € 287.986 € Beschluss SCA am 19.02.2024
04.02.01 Weiterbildung - gesetzl. Auftrag 5291000 7291000 Dienstleistungen 42.000 € 0 € 42.000 € 42.000 € 6.000 € 48.000 € Beschluss SCA am 19.02.2024
04.05.02 Ausstellungsprojekte Museum 5291332 7291332 Zero Klimaneutr. Kulturprojekt 0 € 21.020 € 21.020 € 0 € 97.670 € 97.670 € Beschluss KUA am 22.02.2024
05.02.04 Integrationsangelegenheiten 5281435 7281435 Angebote und Veranstaltungen 25.000 € 5.000 € 30.000 € 25.000 € 5.000 € 30.000 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 5318500 7318500 Weiterl. LZ KiBiz an Träger 31.000.000 € 400.000 € 31.400.000 € 33.360.000 € 0 € 33.360.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 5318508 7318508 Zuschuss Spielmäuse e.V. 90.487 € 13.575 € 104.062 € 90.487 € 10.858 € 101.345 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 5318548 7318548 Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas 0 € 810.000 € 810.000 € 0 € 817.500 € 817.500 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen 5012000 7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 7.242.858 € 180.000 € 7.422.858 € 7.294.171 € 180.000 € 7.474.171 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5281540 7281540 Eigene Veranst. Jugendarbeit 6.000 € 14.000 € 20.000 € 6.000 € 14.000 € 20.000 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318533 7318533 Zuschuss DKSB Spielmobil 36.649 € 0 € 36.649 € 38.005 € 2.805 € 40.810 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318535 7318535 Zuschuss Lilienthal 4.270 € 0 € 4.270 € 4.428 € 77 € 4.505 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318537 7318537 Zuschuss Jugend. Mathildenstr. 80.275 € 0 € 80.275 € 83.245 € 1.445 € 84.690 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318538 5318538 Zusch. Jugendtreff Buckesfeld 63.247 € 0 € 63.247 € 65.587 € 1.138 € 66.725 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318539 7318539 Zuschuss AWO KT Kluser Straße 57.273 € 0 € 57.273 € 59.392 € 1.031 € 60.423 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318540 7318540 Zuschuss Jugendraum Vogelberg 36.489 € 0 € 36.489 € 37.839 € 657 € 38.496 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318541 7318541 Zuschuss Jugendarb. Alevit. Gem. 7.297 € 0 € 7.297 € 7.567 € 132 € 7.699 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318542 7318542 Zuschuss CVJM-Jugendzentren 388.109 € 0 € 388.109 € 402.469 € 6.986 € 409.455 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318543 7318543 Stadtjugendring/Jugendkulturbüro 159.590 € 0 € 159.590 € 165.495 € 2.873 € 168.368 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318544 7318544 Zuschuss DKSB Jugendmobil 61.918 € 0 € 61.918 € 64.209 € 1.025 € 65.234 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318547 7318547 Zuschuss Bikepark CVJM 5.697 € 0 € 5.697 € 5.908 € 102 € 6.010 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 5235010 7235010 Kostenerstattung an den STL 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € Beschluss AUK am 28.02.2024
06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 5711000  - Abschreibungen auf Sachanlagen 294.439 € 3.125 € 297.564 € 343.966 € 15.625 € 359.591 € Beschluss HFA am 18.03.2024
06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendl. und Fam. 5012000 7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 3.500.393 € 71.000 € 3.571.393 € 3.509.145 € 71.000 € 3.580.145 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.03.04 Präv. Unterstützungsang. f. Familien 5291510 7291510 Familienbüro Dienstleistungen 0 € 1.500 € 1.500 € 0 € 1.500 € 1.500 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.03.04 Präv. Unterstützungsang. f. Familien 5431510 5431510 Familienbüro Austattung 0 € 5.000 € 5.000 € 0 € 1.000 € 1.000 € Beschluss JHA am 20.02.2024
06.03.04 Präv. Unterstützungsang. f. Familien 5291522 7291522 FHIL Konzept Dienstleistungen 20.000 € -6.500 € 13.500 € 20.000 € -2.500 € 17.500 € Beschluss JHA am 20.02.2024
08.01.01 Bereitst./Betrieb von Sportanlagen 5012000 7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 187.157 € 6.500 € 193.657 € 190.901 € 0 € 190.901 € Beschluss SPA am 16.02.2024
08.01.01 Bereitst./Betrieb von Sportanlagen 5291280 7291280 Sportentwicklungsplanung 40.000 € -6.500 € 33.500 € 0 € 0 € 0 € Beschluss SPA am 16.02.2024
08.01.02 Sportförderung 5318280 7318280 Übungsltr. Jugend-/Schülerber. 72.215 € 6.915 € 79.130 € 72.215 € 6.915 € 79.130 € Beschluss SPA am 16.02.2024
12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 5711000  - Abschreibungen auf Sachanlagen 6.423.833 € 0 € 6.423.833 € 4.047.727 € 1.250 € 4.048.977 € Beschluss HFA am 18.03.2024
13.01.01 Freiraumplanung u. Waldwirtschaft 5235010 7235010 Kostenerstattung an den STL 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € Beschluss AUK am 28.02.2024
13.01.01 Freiraumplanung u. Waldwirtschaft 5241550 7241550 Unterhaltung von Waldwegen 5.000 € 15.000 € 20.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € Beschluss AUK am 28.02.2024
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 5342100 7342100 Rückz. Gemeindeanteil an Ust. 0 € 42.001 € 42.001 € 0 € 0 € 0 € Beschluss BFV am 01.03.2024
Summe 58.723.946 € 3.914.175 € 62.638.121 € 59.172.506 € 3.047.750 € 62.220.256 €

Veränderungen Ergebnishaushalt 2024 / 2025 -1.956.629 € -1.374.484 €
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Produkt Kurzbezeichnung Konto Auftrag Bezeichnung Begründung
Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu

2024 2025

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 6927000 Kreditaufnahmen 17.802.888 € 1.731.746 € 19.534.634 € 12.012.048 € 153.226 € 12.165.274 € Beschluss HFA am 18.03.2024
Summe 17.802.888 € 1.731.746 € 19.534.634 € 12.012.048 € 153.226 € 12.165.274 €

12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7216500 IR STL 046 Parkstraße (IR) 0 € 0 € 0 € 0 € 155.000 € 155.000 € Beschluss BVA am 15.02.2024
12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7216500 IR STL 047 Am Gölling (IR) 0 € 0 € 0 € 0 € 85.000 € 85.000 € Beschluss BVA am 15.02.2024
12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7216500 IR STL 100 Instandhaltung Straßen (IR) 0 € 0 € 0 € 0 € 350.000 € 350.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
Summe 0 € 0 € 0 € 0 € 590.000 € 590.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.05 Grundstückmanagement 6821000 P 01100501 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl. 2.300.000 € 50.000 € 2.350.000 € 1.100.000 € 200.000 € 1.300.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
01.10.06 Baubetreuung 6810000 L 01100604 Klimatisierung Rathaus 6. Etage 0 € 76.000 € 76.000 € 0 € 0 € 0 € Beschluss BVA am 15.02.2024
09.01.06 IHK Altstadt 6811000 H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymnasium 13.800 € 1.035 € 14.835 € 69.000 € 5.175 € 74.175 € Beschluss PLA am 21.02.2024
09.01.06 IHK Altstadt 6811000 H 09010621 Umabu Alte Post für VHS 873.860 € 290 € 874.150 € 1.063.300 € 1.448 € 1.064.748 € Beschluss PLA am 21.02.2024
14.01.01 Umweltschutz 6811000 N 14010101 Renaturierung ob. Elspe/Neuenh. 0 € 0 € 0 € 364.000 € -364.000 € 0 € Beschluss AUK am 28.02.2024
Summe 3.187.660 € 127.325 € 3.314.985 € 2.596.300 € -157.377 € 2.438.923 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.06 Baubetreuung 7851000 J 01100603 Neubau Feuerwache 27.000.000 € 5.422.409 € 32.422.409 € 22.000.000 € 0 € 22.000.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
03.01.01 Grundschulen 7831000 O 03010104 Schulmob. Otfried-Preußler GS 0 € 51.257 € 51.257 € 0 € 0 € 0 € Beschluss SCA am 19.02.2024
06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 7852000 P 06020201 Erneuerung Spielgeräte 82.000 € 50.000 € 132.000 € 89.000 € 150.000 € 239.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
09.01.06 IHK Altstadt 7851000 H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymnasium 145.000 € 10.875 € 155.875 € 200.000 € 15.000 € 215.000 € Beschluss PLA am 21.02.2024
09.01.06 IHK Altstadt 7831000 H 09010621 Umbau Alte Post für VHS 96.500 € 7.238 € 103.738 € 0 € 0 € 0 € Beschluss PLA am 21.02.2024
12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7852000 P 12010408 Beleuchtung GW Othlingh./Schierey 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
13.01.02 Friedhöfe 7852000 P 13010202 Erweit. Urnenstelen Piepersloh 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € Beschluss HFA am 18.03.2024
14.01.01 Umweltschutz 7852000 N 14010101 Renaturierung ob. Elspe/Neuenh. 0 € 61.242 € 61.242 € 450.000 € -400.000 € 50.000 € Beschluss AUK am 28.02.2024
Summe 27.323.500 € 5.653.021 € 32.976.521 € 22.739.000 € -185.000 € 22.554.000 €

Veränderungen Investitionen 2024 / 2025 -5.525.696 € 27.623 €

Verpflichtungsermächtigungen
kassenwirksam 2025

06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 7852000 P 06020201 Erneuerung Spielgeräte 0 € 150.000 € 150.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7852000 P 12010408 Beleuchtung GW Othlingh./Schierey 0 € 50.000 € 50.000 € Beschluss HFA am 18.03.2024
Summe 0 € 200.000 € 200.000 €
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Produkt Kurzbezeichnung Konto Auftrag Bezeichnung Begründung
Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu

2024 2025

Sonstige Änderungen

Anhebung der Investitionswertgrenze für einen Nachtragshaushalt

Anpassung von § 10 Satz 1 der Haushaltssatzung: 

alt: "Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gelten Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000.000 €."

neu: "Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gelten Auszahlungen bis zur Höhe von 2.750.000 €."

Begründung: 
Nach den bisherigen Regelungen in der Haushaltssatzung war bei außer- oder überplanmäßigen Investitionen in Höhe von mehr als 2 Mio. € ein Nachtragshaushalt 

aufzustellen. Die Wertgrenze wurde im Jahr 2018 eingeführt. Seitdem haben sich deutliche Kostensteigerungen ergeben, insbesondere im Hoch- und Tiefbau. Daher wäre 
eine Anpassung der 2 Mio. € ebenfalls sinnvoll. Auch angesichts des Doppelhaushaltes und einer zweijährigen Festlegung der Investitionsplanung ergäbe sich etwas mehr 

Flexibilität. Vorgeschlagen wird eine Anhebung auf 2.750.000 €. 
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Änderungsliste zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/2025 Stand: 22.03.2024

hier: Veränderungen in den Jahren 2026 bis 2028

Produkt Kurzbezeichnung Konto Auftrag Bezeichnung

Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu

Erträge (=Einzahlungen)

01.02.02 Steuerungsunt. Verwaltungsleitung 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01.05.01 Logistische Dienste 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01.07.02 Personalbetreuung 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01.10.03 Bereitstellungsimmobilien 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

02.01.04 Überwach. fließender Straßenverk. 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 2.716 € 2.716 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

02.02.01 Einwohnerangelegenheiten 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

02.02.02 Bürgerservice gesetzl. Aufgaben 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

02.02.03 Bürgerservice freiwillige Aufgaben 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

02.03.02 Wahlen 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

03.01.02 Hauptschulen 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 2.629 € 2.629 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

03.01.04 Zeppelin-Gymnasium 4141275 6141275 LZ Belastungsausgleich G9 0 € 9.803 € 9.803 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnsaium 4141275 6141275 LZ Belastungsausgleich G9 0 € 10.235 € 10.235 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

03.01.06 Bergstadt-Gymnasium 4141275 6141275 LZ Belastungsausgleich G9 0 € 12.254 € 12.254 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

03.01.07 Gesamtschule 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

04.05.02 Ausstellungsprojekte Museum 4148332 6148332 Zuw. Kulturstiftung Zero-Projekt 0 € 18.310 € 18.310 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

05.02.04 Integrationsangelegenheiten 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 4141500 6141500 Landeszuweisungen Kibiz 18.240.000 € 405.000 € 18.645.000 € 19.000.000 € 425.000 € 19.425.000 € 19.380.000 € 430.000 € 19.810.000 €

06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 4141548 6141548 LZ Alltagshelfer in Kitas 0 € 483.000 € 483.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen 4141548 6141548 LZ Alltagshelfer in Kitas 0 € 105.000 € 105.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 4711200  - Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 €

06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendl. und Fam. 4481510 6481510 Verwaltungskostenpauschale UMA 114.000 € 56.000 € 170.000 € 114.000 € 56.000 € 170.000 € 114.000 € 56.000 € 170.000 €

08.01.01 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen 4143000 6143000 Zuweisung Jobcenter MK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

13.01.01 Freiraumplanung u. Waldwirtschaft 4711200  - Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 €

15.01.02 Wirtschaftsförderung 4141612 6141612 LZ Zukunftsfähige Innenstädte 85.513 € -14.708 € 70.805 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe 18.439.513 € 1.150.239 € 19.589.752 € 19.114.000 € 541.000 € 19.655.000 € 19.494.000 € 546.000 € 20.040.000 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01 07 02 Personalbetreuung 5121000 7121000 Beiträge VK Versorgungsempfänger 6.961.000 € 678.000 € 7.639.000 € 7.239.000 € 705.000 € 7.944.000 € 7.528.560 € 732.440 € 8.261.000 €

01.09.01 Orga und IT 5412100 7412100 Geschäftsaufwand Fachdienste 129.000 € 0 € 129.000 € 129.000 € 0 € 129.000 € 129.000 € 0 € 129.000 €

01.09.01 Orga und IT 5429000 7429000 Externe Soft-/Hardwarenutz. 730.000 € 14.875 € 744.875 € 730.000 € 14.875 € 744.875 € 730.000 € 14.875 € 744.875 €

01.10.03 Bereitstellungsimmobilien 5255040 7255040 Prüfung elektrischer Geräte 0 € 0 € 0 € 42.000 € 0 € 42.000 € 0 € 0 € 0 €

01.10.06 Baubetreuung 5215322 7215322 FW Brüninghausen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01.10.06 Baubetreuung 5215325 7215325 FW Stadtmitte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01.10.06 Baubetreuung 5422710 7422710 Miete Feuerwehrgebäude 0 € 37.400 € 37.400 € 0 € 37.400 € 37.400 € 0 € 11.000 € 11.000 €

01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5215040 7215040 Brandschutz- und WKP-Maßnahmen 600.000 € 0 € 600.000 € 600.000 € 0 € 600.000 € 600.000 € 0 € 600.000 €

01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5215201 7215201 Adolf-Kolping-Schule 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5215217 7215217 Alternativstandort Westschule 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5215232 7215232 Bergstadt-Gymnasium 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5255040 7255040 Prüfung elektrischer Geräte 0 € 0 € 0 € 42.000 € 0 € 42.000 € 0 € 0 € 0 €

01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5291605 7291605 Aufwand für Gutachten extern 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2026 2027 2028
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Produkt Kurzbezeichnung Konto Auftrag Bezeichnung

Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu
2026 2027 2028

01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport 5422720 7422720 Container Westschule 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr 5241270 7241270 Wartung, Reparatur Warnsysteme 7.000 € 5.000 € 12.000 € 7.000 € 5.000 € 12.000 € 7.000 € 5.000 € 12.000 €

03.02.01 Ganzt. Förder-/Betreuungsangebote 5318232 7318232 Zuschuss OGS 0 € 143.993 € 143.993 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

03.01.01 Grundschulen 5237200 7237200 Schülerbeförderungskosten 787.750 € 0 € 787.750 € 787.750 € 0 € 787.750 € 287.750 € 0 € 287.750 €

03.01.01 Grundschulen 5291265 7291265 Alternativstandort Westschule 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

03.01.01 Grundschulen 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 17.160 € 17.160 € 0 € 17.160 € 17.160 € 0 € 17.160 € 17.160 €

03.01.02 Hauptschulen 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 €

03.01.03 Realschulen 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 2.640 € 2.640 € 0 € 2.640 € 2.640 € 0 € 2.640 € 2.640 €

03.01.04 Zeppelin-Gymnasium 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 €

03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 €

03.01.06 Bergstadt-Gymnasium 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 €

03.01.07 Adolf-Reichwein-Gesamtschule 5431254 7431254 Breitbandanschluss 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 € 0 € 1.320 € 1.320 €

04.02.01 Weiterbildung - UV gesetzl. Auftrag 5291000 7291000 Dienstleistungen 42.000 € 0 € 42.000 € 42.000 € 0 € 42.000 € 42.000 € 6.000 € 48.000 €

04.05.02 Ausstellungsprojekte Museum 5291332 7291332 Zero Klimaneutr. Kulturprojekt 0 € 18.310 € 18.310 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
05.02.04 Integrationsangelegenheiten 5281435 7281435 Angebote und Veranstaltungen 25.000 € 5.000 € 30.000 € 25.000 € 5.000 € 30.000 € 25.000 € 5.000 € 30.000 €
06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 5318500 7318500 Weiterl. LZ KiBiz an Träger 35.220.000 € 0 € 35.220.000 € 36.800.000 € 0 € 36.800.000 € 37.536.000 € 0 € 37.536.000 €

06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 5318508 7318508 Zuschuss Spielmäuse e.V. 53.548 € 5.355 € 58.903 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder 5318548 7318548 Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas 0 € 483.000 € 483.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen 5012000 7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 7.329.534 € 105.000 € 7.434.534 € 7.476.125 € 0 € 7.476.125 € 7.625.648 € 0 € 7.625.648 €
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5281540 7281540 Eigene Veranst. Jugendarbeit 6.000 € 14.000 € 20.000 € 6.000 € 14.000 € 20.000 € 6.000 € 14.000 € 20.000 €

06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318533 7318533 Zuschuss DKSB Spielmobil 38.993 € 3.892 € 42.885 € 40.007 € 5.007 € 45.014 € 41.047 € 6.151 € 47.198 €

06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318535 7318535 Zuschuss Lilienthal 4.543 € 79 € 4.622 € 4.661 € 81 € 4.742 € 4.782 € 84 € 4.866 €
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318537 7318537 Zuschuss Jugend. Mathildenstr. 85.409 € 1.483 € 86.892 € 87.630 € 1.521 € 89.151 € 89.908 € 1.562 € 91.470 €
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318538 7318538 Zusch. Jugendtreff Buckesfeld 67.292 € 1.168 € 68.460 € 69.042 € 1.199 € 70.241 € 70.837 € 1.230 € 72.067 €

06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318539 7318539 Zuschuss AWO KT Kluser Straße 60.936 € 1.058 € 61.994 € 62.520 € 1.086 € 63.606 € 64.146 € 1.114 € 65.260 €

06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318540 7318540 Zuschuss Jugendraum Vogelberg 38.823 € 674 € 39.497 € 39.832 € 692 € 40.524 € 40.868 € 710 € 41.578 €
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318541 7318541 Zuschuss Jugendarb. Alevit. Gem. 7.764 € 135 € 7.899 € 7.966 € 138 € 8.104 € 8.173 € 142 € 8.315 €

06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318542 7318542 Zuschuss CVJM-Jugendzentren 412.933 € 7.168 € 420.101 € 423.669 € 7.354 € 431.023 € 434.684 € 7.546 € 442.230 €

06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318543 7318543 Stadtjugendring/Jugendkulturbüro 169.798 € 2.947 € 172.745 € 174.213 € 3.054 € 177.267 € 178.743 € 3.102 € 181.845 €
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318544 7318544 Zuschuss DKSB Jugendmobil 65.878 € 1.144 € 67.022 € 67.591 € 1.174 € 68.765 € 69.348 € 1.205 € 70.553 €

06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 5318547 7318547 Zuschuss Bikepark CVJM 6.062 € 105 € 6.167 € 6.220 € 107 € 6.327 € 6.382 € 110 € 6.492 €

06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 5235010 7235010 Kostenerstattung an den STL 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 €

06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 5711000  - Abschreibungen auf Sachanlagen 359.441 € 25.000 € 384.441 € 364.590 € 25.000 € 389.590 € 343.086 € 25.000 € 368.086 €
06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendl. und Fam. 5012000 7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 3.579.328 € 71.000 € 3.650.328 € 3.650.915 € 71.000 € 3.721.915 € 3.723.933 € 71.000 € 3.794.933 €

06.03.04 Präv. Unterstützungsang. f. Familien 5291510 7291510 Familienbüro Dienstleistungen 0 € 1.500 € 1.500 € 0 € 1.500 € 1.500 € 0 € 1.500 € 1.500 €

06.03.04 Präv. Unterstützungsang. f. Familien 5431510 5431510 Familienbüro Austattung 0 € 1.000 € 1.000 € 0 € 1.000 € 1.000 € 0 € 1.000 € 1.000 €

06.03.04 Präv. Unterstützungsang. f. Familien 5291522 7291522 FHIL Konzept Dienstleistungen 20.000 € -2.500 € 17.500 € 20.000 € -2.500 € 17.500 € 20.000 € -2.500 € 17.500 €

08.01.01 Bereitst./Betrieb von Sportanlagen 5012000 7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 194.720 € 0 € 194.720 € 198.615 € 0 € 198.615 € 202.587 € 0 € 202.587 €

08.01.01 Bereitst./Betrieb von Sportanlagen 5291280 7291280 Sportentwicklungsplanung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

08.01.02 Sportförderung 5318280 7318280 Übungsltr. Jugend-/Schülerber. 72.215 € 6.915 € 79.130 € 72.215 € 6.915 € 79.130 € 72.215 € 6.915 € 79.130 €

12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 5711000  - Abschreibungen auf Sachanlagen 4.168.020 € 2.500 € 4.170.520 € 4.281.287 € 2.500 € 4.283.787 € 4.368.244 € 2.500 € 4.370.744 €

13.01.01 Freiraumplanung u. Waldwirtschaft 5235010 7235010 Kostenerstattung an den STL 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € 30.000 €

13.01.01 Freiraumplanung u. Waldwirtschaft 5241550 7241550 Unterhaltung von Waldwegen 5.000 € 0 € 5.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 5.000 € 0 € 5.000 €

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 5342100 7342100 Rückz. Gemeindeanteil an Ust. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe 61.247.987 € 1.721.601 € 62.969.588 € 63.501.848 € 994.503 € 64.496.351 € 64.260.941 € 1.003.086 € 65.264.027 €

Veränderungen Ergebnishaushalt für 2026 bis 2028 -571.362 € -453.503 € -457.086 €
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Produkt Kurzbezeichnung Konto Auftrag Bezeichnung

Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu Ansatz alt Änderung Ansatz neu
2026 2027 2028

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 6927000 Kreditaufnahmen 9.886.581 € 455.152 € 10.341.733 € 367.044 € 599.365 € 966.409 € 263.718 € 748.091 € 1.011.809 €

Summe 9.886.581 € 455.152 € 10.341.733 € 367.044 € 599.365 € 966.409 € 263.718 € 748.091 € 1.011.809 €

12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7216500 IR STL 046 Parkstraße (IR) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7216500 IR STL 047 Am Gölling (IR) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7216500 IR STL 100 Instandhaltung Straßen (IR) 0 € 350.000 € 350.000 € 0 € 350.000 € 350.000 € 0 € 0 € 0 €

Summe 0 € 350.000 € 350.000 € 0 € 350.000 € 350.000 € 0 € 0 € 0 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.05 Grundstücksmanagement 6821000 P 01100501 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl. 100.000 € 0 € 100.000 € 20.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 20.000 €

01.10.06 Baubetreuung 6810000 L 01100604 Klimatisierung Rathaus 6.Etage 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

09.01.06 IHK Altstadt 6811000 H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymnasium 82.800 € 6.210 € 89.010 € 69.000 € 5.175 € 74.175 € 41.400 € 3.105 € 44.505 €

09.01.06 IHK Altstadt 6811000 H 09010621 Umbau Alte Post für VHS 893.160 € 1.737 € 894.897 € 541.300 € 1.448 € 542.748 € 11.580 € 869 € 12.449 €

14.01.01 Umweltschutz 6811000 N 14010101 Renaturierung ob. Elspe/Neuenh. 0 € 567.000 € 567.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe 1.075.960 € 574.947 € 1.650.907 € 630.300 € 6.623 € 636.923 € 72.980 € 3.974 € 76.954 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.06 Baubetreuung 7851000 J 01100603 Neubau Feuerwache 11.000.000 € 0 € 11.000.000 € 1.906.262 € 0 € 1.906.262 € 0 € 0 € 0 €

03.01.01 Grundschulen 7831000 O 03010104 Schulmob. Ottfried-Preußler GS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 7852000 P 06020201 Erneuerung Spielgeräte 89.000 € 0 € 89.000 € 89.000 € 0 € 89.000 € 89.000 € 0 € 89.000 €

09.01.06 IHK Altstadt 7851000 H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymnasium 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

09.01.06 IHK Altstadt 7831000 H 09010621 Umbau Alte Post für VHS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung 7852000 P 12010408 Beleuchtung GW Othlingh./Schierey 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

13.01.01 Friedhöfe 7852000 P 13010202 Erweit. Urnenstelen Piepersloh 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

14.01.01 Umweltschutz 7852000 N 14010101 Renaturierung ob. Elspe/Neuenh. 5.000 € 645.000 € 650.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 5.000 € 5.000 €

Summe 11.094.000 € 645.000 € 11.739.000 € 2.000.262 € 0 € 2.000.262 € 89.000 € 5.000 € 94.000 €

Veränderungen Investitionen für 2026 bis 2028 -70.053 € 6.623 € -1.026 €
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Haushaltssatzung 
der Stadt Lüdenscheid 

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 
 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch 
Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt 
Lüdenscheid mit Beschluss vom  XX.XX.2024  folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Stadt Lüdenscheid voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 
        2024   2025 
im Ergebnisplan mit  
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf                         303.202.883 € 303.935.004 € 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf             334.012.829 € 340.531.010 € 
 
im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf                           280.831.917 € 288.716.745 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf                           310.227.866 € 316.841.830 € 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 der Investitionstätigkeit auf                                         15.761.361 € 13.520.129 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 der Investitionstätigkeit auf                                         68.603.642 € 57.476.985 € 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 der Finanzierungstätigkeit auf                                     27.688.376 € 27.450.771 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 der Finanzierungstätigkeit auf                                       7.021.879 € 7.368.570 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
 
          2024   2025 
                                                                                       27.688.376 €         27.041.791 € 
festgesetzt. Hiervon entfallen  
- auf das Sonderkontingent Feuerwehrgebäude                   5.653.742 € 7.376.517 €, 
- auf den Kredit für die Grundschule Lösenbach                   2.500.000 € 7.500.000 €, 
- auf die übrigen teil- und unrentierlichen Maßnahmen         3.510.940 € 3.451.741 €, 
- auf neu veranschlagte Kredite aus Vorjahren                     4.600.213 € 3.650 €, 
- auf rentierliche Maßnahmen                                              11.423.481 € 8.709.883 €. 

 



§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
          2024   2025  
                                                                                      71.263.435 € 24.822.000 € 
 
festgesetzt. Hiervon entfallen             30.500.000 €       20.700.000 €   
auf Maßnahmen zur Errichtung von Feuerwehrgebäuden 
und                20.600.000 €                       0 € 
auf die Maßnahme Grundschule Lösenbach. 
Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungen des ersten Haushaltsjahres gelten weiter bis 
zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.  
 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 
          2024   2025  
                                                                                                      0 € 0 € 
 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage  
aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses  
im Ergebnisplan wird auf 

                                                                                     30.809.946 € 36.596.006 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 
          2024   2025  
                                                                                    150.000.000 € 150.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie 
folgt festgesetzt: 
          2024   2025  
1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf                                                         330 %                        330 %* 
 

1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf                                                         766 %                        766 %* 
 

2. Gewerbesteuer auf                                                          499 %                        499 % 
 
*Die aufgeführten Steuersätze für die Grundsteuer für 2025 haben nur deklaratorische 
Bedeutung, da die Steuersätze mit separater Hebesatzsatzung festgesetzt werden. 



§ 7 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2034 wieder 
hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungs-
maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen. 

 
 

§ 8 
 
Die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichneten Planstellen sind beim 
Freiwerden in Planstellen der nächstniedrigeren oder der besonders vermerkten 
Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. Die im Stellenplan als "künftig wegfallend" 
(kw) bezeichneten Planstellen sind mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber oder zu den 
besonders vermerkten Ereignissen aufgehoben. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können 
während des Haushaltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und 
Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung 
Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend 
anzupassen. 
 
 

§ 9 
 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregelungen getroffen: 
 
Alle Aufwendungen und die hiermit verbundenen konsumtiven Auszahlungen eines Produkts 
werden zu einem Budget zusammengefasst. Auszahlungsermächtigungen für 
Instandhaltungsmaßnahmen eines Produktes, für die im Vorjahr Rückstellungen gebildet 
wurden, bilden ebenfalls ein Budget. Darüber hinaus werden die Aufwendungen sowie die 
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen der Produktgruppe 03.01 „Bereitstellung 
schulischer Einrichtungen“ zu einem Budget zusammengefasst. Zudem sind die 
Auszahlungsermächtigungen für Zinsen im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen für Tilgungen. Die Summe der 
Aufwendungen und Auszahlungen ist verbindlich. 
 
Von den vorstehenden Budgetierungen ausgenommen sind die Verfügungsmittel des 
Bürgermeisters. Weiterhin ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen 
sowie die zahlungswirksamen Personalaufwendungen.  
 
Die Aufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen, Umlaufvermögen und 
immaterielle Vermögensgegenstände sowie die Aufwendungen aus Anlageabgängen 
werden produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 
 
Die Auflösungen von investiven Rechnungsabgrenzungsposten, die zahlungswirksamen 
Personalaufwendungen, die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, die 
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit sowie die Zuführungen zu Rückstellungen 
für Urlaub und Gleitzeit sind jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Erträge 
und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung bilden für jede Verrechnungsart 
jeweils produktübergreifend ein Budget.  
 
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind dann gegenseitig deckungsfähig, wenn 
sie zu demselben Auftrag gehören. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können mit 
Ausnahme der Produktgruppe 03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ nicht zur 
Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden. 
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nur dann erfolgen, wenn und soweit beim 
deckungspflichtigen Ansatz eine voraussichtliche Unterschreitung eintritt. 
 



Weitere Deckungsmöglichkeiten sind über entsprechende Deckungsvermerke im 
Haushaltsplan gekennzeichnet.  
 
Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Zweifelsfall die Durchführung der vorgenannten 
Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers 
bleiben im Übrigen unberührt. 
 
 

§ 10 
 
Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten Auszahlungen bis zur Höhe von 2.750.000 €. 
 
Als erheblich im Sinne des § 10 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei 
Einzahlungen und Auszahlungen von mehr als 200.000 € je Produktsachkonto bzw. je 
Investitionsmaßnahme. 
 



Ergebnisplan
Nr. Bezeichnung Ergebnis

2022
Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

01 Steuern und ähnliche Abgaben 161.332.323 142.928.000 144.689.000 149.918.000 153.313.000 160.435.500 165.603.625

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.642.789 71.097.498 75.194.840 77.197.022 79.003.740 80.748.331 81.863.281

03 + Sonstige Transfererträge 1.807.800 1.807.469 1.830.880 1.839.689 1.834.767 1.813.867 1.783.741

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.088.665 34.895.487 38.344.957 37.768.464 37.383.658 38.423.125 38.693.580

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.419.986 3.505.644 3.630.639 3.570.339 3.572.339 3.522.035 3.519.535

06 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

8.138.461 7.861.672 8.327.980 8.447.723 8.436.733 8.567.394 7.957.989

07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.715.266 16.562.040 20.786.573 16.566.800 16.435.396 16.299.266 16.193.608

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 1.044.693 1.143.131 1.150.615 1.158.250 1.166.038

09 +/-  Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 291.145.290 278.657.810 293.849.562 296.451.168 301.130.248 310.967.768 316.781.397

11 - Personalaufwendungen -64.375.840 -68.877.529 -80.895.822 -79.478.251 -80.040.265 -80.619.409 -81.034.576

12 - Versorgungsaufwendungen -7.215.379 -8.151.118 -10.804.413 -9.183.711 -9.520.269 -9.868.582 -10.248.582

13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

-51.382.451 -61.021.107 -69.668.348 -64.346.376 -57.528.307 -56.474.332 -54.521.212

14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.162.375 -18.261.952 -17.589.927 -15.829.973 -17.276.271 -18.563.671 -18.812.578

15 - Transferaufwendungen -117.479.421 -123.495.912 -134.563.477 -150.560.205 -152.773.181 -155.653.651 -157.606.605

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.038.566 -16.643.334 -18.673.592 -18.613.744 -18.473.224 -18.220.973 -18.170.331

17 = Ordentliche Aufwendungen -267.654.032 -296.450.952 -332.195.579 -338.012.260 -335.611.517 -339.400.618 -340.393.884

18 = Ordentliches Ergebnis  (=Zeilen 10 und
17)

23.491.258 -17.793.142 -38.346.017 -41.561.092 -34.481.269 -28.432.850 -23.612.487

19 + Finanzerträge 8.111.114 6.520.303 9.353.321 7.483.836 7.948.484 8.129.012 8.037.763

20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen

-940.612 -1.657.250 -1.817.250 -2.518.750 -3.747.500 -5.167.000 -5.712.000

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 7.170.502 4.863.053 7.536.071 4.965.086 4.200.984 2.962.012 2.325.763

22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)

30.661.760 -12.930.089 -30.809.946 -36.596.006 -30.280.285 -25.470.838 -21.286.724

23 + Außerordentliche Erträge 0 4.323.230 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis  (=Zeilen 23
und 24)

0 4.323.230 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 30.661.760 -8.606.859 -30.809.946 -36.596.006 -30.280.285 -25.470.838 -21.286.724

27 - globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0 0

28 = Jahresergebnis nach Abzug  globaler
Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)

30.661.760 -8.606.859 -30.809.946 -36.596.006 -30.280.285 -25.470.838 -21.286.724

Nachrichtlich:  Verrechnung von Erträgen
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen

319.987 291.100 2.334.100 1.115.100 100.100 20.100 20.000

30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 533.756 662.000 402.000 391.000 192.000 15.000 15.000

31 - Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen

0 -238.100 -2.300.100 -1.100.100 -100.100 -20.100 -20.000

32 - Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen

-4.245.188 -76.100 -56.100 -48.200 -48.200 -48.200 -48.200

33 = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) -3.391.445 638.900 379.900 357.800 143.800 -33.200 -33.200

Haushaltsplan 2024

Stand: 21.03.2024



Finanzplan
Nr. Bezeichnung Ergebnis

2022
Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

01  Steuern und ähnliche Abgaben 160.614.225 142.928.000 144.689.000 149.918.000 153.313.000 160.435.500 165.603.625

02  + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen

69.362.132 64.235.058 68.232.518 70.285.128 72.115.874 73.682.263 75.044.363

03  + Sonstige Transfereinzahlungen 756.408 648.700 607.300 589.300 571.300 553.300 553.300

04  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.812.384 33.107.883 36.601.940 37.312.440 36.915.440 37.941.271 38.197.906

05  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.493.703 3.505.644 3.630.639 3.570.339 3.572.339 3.522.035 3.519.535

06  + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.433.431 7.982.293 8.448.601 8.568.344 8.557.354 8.688.015 8.078.610

07  + Sonstige Einzahlungen 9.241.934 9.361.500 9.268.598 10.989.358 11.080.447 11.108.939 11.123.439

08  + Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen

7.912.746 6.520.303 9.353.321 7.483.836 7.948.484 8.129.012 8.037.763

09  = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

288.626.963 268.289.381 280.831.917 288.716.745 294.074.238 304.060.335 310.158.541

10  -  Personalauszahlungen -54.434.667 -60.154.808 -69.688.720 -70.341.535 -71.313.816 -72.448.639 -72.773.150

11  -  Versorgungsauszahlungen -6.962.041 -7.801.000 -8.463.000 -8.801.000 -9.153.000 -9.519.000 -9.899.000

12  -  Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

-53.771.442 -69.652.998 -80.811.202 -68.698.257 -57.963.681 -56.909.706 -54.606.586

13  - Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen

-925.306 -1.657.250 -1.817.250 -2.518.750 -3.747.500 -5.167.000 -5.712.000

14  - Transferauszahlungen -115.924.043 -122.160.210 -134.101.494 -150.018.017 -152.191.877 -155.044.120 -156.999.835

15  -  Sonstige Auszahlungen -10.036.937 -14.376.840 -15.346.200 -16.464.271 -16.439.441 -16.129.875 -16.076.733

16  = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

-242.054.437 -275.803.106 -310.227.866 -316.841.830 -310.809.315 -315.218.340 -316.067.304

17  = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

46.572.527 -7.513.725 -29.395.949 -28.125.085 -16.735.077 -11.158.005 -5.908.763

18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen

10.332.026 10.547.805 12.385.106 11.992.842 9.341.773 8.297.132 5.660.963

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen

815.454 1.301.100 2.484.100 1.415.100 200.100 120.100 120.100

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0 0 0 0 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

74.095 140.000 780.000 0 0 0 0

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 8.753.673 113.352 112.155 112.187 112.222 112.032 112.028

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.975.248 12.102.257 15.761.361 13.520.129 9.654.095 8.529.264 5.893.091

24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundstücken u. Gebäuden

-172.944 -575.915 -1.908.372 -1.350.000 -650.000 -550.000 -450.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.018.482 -18.262.497 -59.953.604 -50.774.585 -39.309.050 -17.442.688 -4.419.239

26 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-3.919.239 -5.222.823 -6.398.904 -4.931.900 -5.262.200 -2.828.500 -2.844.500

27 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0 -25.000 0 0 0 0 0

28 - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen

-2.770.554 -124.400 -289.762 -367.500 -90.000 0 0

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -130.335 -53.000 -53.000 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000

30  = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.011.553 -24.263.635 -68.603.642 -57.476.985 -45.314.250 -20.824.188 -7.716.739

31  = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen
23 und 30)

3.963.695 -12.161.378 -52.842.281 -43.956.856 -35.660.155 -12.294.924 -1.823.648

32  = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
(Zeilen 17 und 31)

50.536.221 -19.675.103 -82.238.230 -72.081.941 -52.395.232 -23.452.929 -7.732.411

33  + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten
für Investitionen

5.156.000 9.227.378 27.688.376 27.450.771 28.081.505 11.089.541 1.952.648

34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten
zur Liquiditätssicherung

0 0 0 0 0 0 0

35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für
Investitionen

-6.957.011 -7.825.292 -7.021.879 -7.368.570 -7.160.834 -7.621.006 -7.253.651

36 - Tilgung und Gewährung von Krediten
zur Liquiditätssicherung

0 0 0 0 0 0 0

37  = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.801.011 1.402.086 20.666.497 20.082.201 20.920.671 3.468.535 -5.301.003

38 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)

48.735.210 -18.273.017 -61.571.733 -51.999.740 -31.474.561 -19.984.394 -13.033.414

39  + Anfangsbestand an Finanzmitteln 69.216.640 34.434.067 16.161.050 -45.410.683 -97.410.423 -128.884.984 -148.869.378

40  = Liquide Mittel  (Zeilen 38 und 39) 117.951.850 16.161.050 -45.410.683 -97.410.423 -128.884.984 -148.869.378 -161.902.792

Haushaltsplan 2024

Stand: 21.03.2024
























































